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HAUPTMIETVERTRAG 
Die nachstehenden Parteien, und zwar
die Gampen Wohnpark Ober-Grafendorf Immobilien GmbH, FN 643507 i
Seilerstätte 13/27, 1010 Wien
USt-ID: ATU81492724
		im Folgenden kurz "vermietende Partei" genannt einerseits
und 
…, geb. …,
…, …
		im Folgenden kurz „mietende Partei“ genannt
schließen folgenden 
M I E T V E R T R A G 
1. Mietgegenstand / Mietabrede
Der Mietgegenstand liegt in dem Wohnkomplex in der Felix-Iribauer-Straße 4-10, 3200 Obergrafendorf. Der Mietgegenstand ist Wohnung Top …. samt fest verbundenen Einrichtungsgegenstände (insbesondere Einbauküche), der Einlagerungsraum Nr. … und der KFZ Stellplatz Nr. ….
Die Wohnung hat eine Nutzfläche von ca. … m² und besteht aus … Die mietende Partei ist zur Mitnutzung des Personenliftes berechtigt.
Der Mietgegenstand befindet sich in einem sehr guten Zustand; es handelt sich um einen Erstbezug. Anlässlich der Übergabe des Mietgegenstandes ist ein Übergabeprotokoll zu errichten, in dem allfällige Mängel des Mietgegenstandes festzuhalten sind.
Vermietet ist nur das Innere des Mietgegenstandes, nicht jedoch dessen Außenfläche oder sonstige Teile des Hauses, Dachbodens, Kellers, Hofes oder der Einfahrt.
Die vermietende Partei vermietet und übergibt und die mietende Partei mietet und übernimmt den Mietgegenstand ausschließlich zu Wohnzwecken. 
Das Mietverhältnis unterliegt dem Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (§ 1 Abs 4 MRG).
2. Mietdauer 
Das Mietverhältnis beginnt am … und wird auf die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Es endet daher am … automatisch, ohne dass es einer Aufkündigung bedarf. Die vermietende Partei ist berechtigt, die vorzeitige Aufhebung des Mietvertrages aus den Gründen des §1118 ABGB zu erklären.
Die mietende Partei ist nach Ablauf eines Jahres der vereinbarten Dauer berechtigt, den Mietvertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist zum Monatsletzten zu kündigen. 
3. Mietzins/ Betriebskosten
3.1. Mietzinsbestandteile
Der Mietzins besteht aus 
a) dem vereinbarten Hauptmietzins,
b) dem auf den Mietgegenstand entfallenden Anteil an Betriebskosten, laufenden öffentlichen Abgaben und sonstigen Aufwendungen, 
c) der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe, berechnet von den sämtlichen Mietzinsbestandteilen.
3.2 Höhe des Hauptmietzinses
Die Vertragspartner vereinbaren einen Hauptmietzins in der Höhe von EUR … netto monatlich.
3.3 Fälligkeit/Wertsicherung des Mietzinses
Der Mietzins ist monatlich im Vorhinein jeweils am Ersten eines jeden Monates mit fünftägigem Respiro, in der von der vermietenden Partei bekannt gegebenen Art (z.B. Einziehungsauftrag) in einem Betrag zu bezahlen. Im Verzugsfalle ist die vermietende Partei berechtigt, Mahnspesen in Höhe von EUR 20,00 je Mahnung sowie die gesetzlichen Zinsen in der Höhe von 4 % p a zu berechnen.
Es wird Wertbeständigkeit des Hauptmietzinses (sowie des Entgelts für mitvermietete Einrichtungsgegenstände und sonstige Leistungen) nach Maßgabe des von der Bundesanstalt Statistik Österreich („Statistik Austria“) monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2020 vereinbart. 
Die Veränderungen (Erhöhungen wie auch Senkungen) werden durch Vergleich der Indexzahl vom Jänner des Vorjahres zur Jännerindexzahl des laufenden Jahres ermittelt. Ab April des laufenden Jahres wird ein den Veränderungen entsprechender neuer Hauptmietzins (sowie Entgelts für mitvermietete Einrichtungsgegenstände und sonstige Leistungen) ermittelt, der für ein gesamtes Jahr maßgeblich bleibt. Diese Anpassung des Hauptmietzinses (sowie des Entgelts für mitvermietete Einrichtungsgegenstände und sonstige Leistungen) ist in der beschriebenen Form jährlich vorzunehmen.
Ausgangsbasis für die erste Wertsicherung ist die Indexzahl des ersten Monats des Mietverhältnisses, d.h., dass die erste Indexanpassung nach Vorlage des Indexes für Jänner 2027 mit Wirkung ab 04/2027 erfolgt. In der Folge wird der Index wie oben dargestellt angepasst. Berechtigt die Wertsicherungsvereinbarung den Vermieter zu einer Erhöhung des Hauptmietzinses, so gibt der Vermieter dem Mieter sein Erhöhungsbegehren unter Einhaltung allfälliger gesetzlicher Fristen vorher bekannt.
In den ersten drei Monaten nach Beginn des Mietverhältnisses erfolgt keine Mieterhöhung aufgrund der Wertsicherungsvereinbarung.
Eine Unterlassung der Geltendmachung der Erhöhung des Hauptmietzinses (sowie des Entgelts für mitvermietete Einrichtungsgegenstände und sonstige Leistungen) durch die Vermieterin gilt nicht als stillschweigender Verzicht.
3.4 Betriebskosten, laufende Abgaben und sonstige Aufwendungen, Eigenverbrauch:
Die mietende Partei verpflichtet sich, sämtliche mit dem Betrieb, der Pflege, der Wartung, der Instandhaltung und Verwaltung des Mietgegenstandes verbundenen Kosten, öffentlichen Abgaben und sonstigen Aufwendungen, im Ausmaß ihres Anteils zu tragen; diese betragen derzeit monatlich … netto. Es handelt sich hierbei insbesondere um die in §§ 21 MRG idgF erwähnten Beträge. Diese monatlichen Pauschalbeträge sind gleichzeitig mit den monatlichen Hauptzinszahlungen, gegen einmalige jährliche Verrechnung (im Nachhinein) zu entrichten. Eventuelle Guthaben bzw. Rückstände sind zu dem der Abrechnungslegung übernächstfolgenden Termin zu begleichen.
Die mietende Partei stimmt dem Abschluss angemessener Gebäudeversicherungen zu und ist damit einverstanden, dass die Prämien als Betriebskosten gelten und im Verhältnis ihres Anteiles an sie weiterverrechnet werden. 
Die vermietende Partei ist berechtigt, die Pauschale durch einseitige Erklärung entsprechend zu erhöhen oder herabzusetzen, je nach dem, ob die abgerechneten Kosten höher oder niedriger waren, als die eingehobenen.
Die Gesamtkosten (Mietzins samt Betriebskosten und Umsatzsteuer) belaufen sich derzeit auf EUR …, welche im Vorhinein an die vermietende Partei zu überweisen ist.
Zuzüglich zu diesen Beträgen hat die mietende Partei die mit dem Eigenverbrauch verbundenen Kosten (insbesondere Heizung, Strom, Gas, Telefon, etc.) zu bezahlen.
Die mietende Partei schließt für den Mietgegenstand eine angemessene Haushaltsversicherung ab und wird diese der vermietenden Partei über Aufforderung nachweisen.
4. Benützungsverzicht, Störung in der Benützung
Bei einem zeitweiligen Ausfall von technischen Anlagen oder sonstigen Störungen, zB von Strom- oder Wasserzufuhr bzw Leitungsgebrechen, ist der mietende Partei nicht berechtigt, Schadenersatz-, Zurückbehaltungs- oder irgendwelche sonstigen Ansprüche (ausgenommen zwingende Zinsminderungsansprüche) geltend zu machen. Die vermietende Partei wird nach schriftlicher Bekanntgabe der Störung entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung der Störung umgehend einleiten. Die obigen Regelungen gelten sinngemäß für jede sonstige Beeinträchtigung des bedungenen Gebrauchs. Soweit solche Beeinträchtigungen jedoch auf Teile des Mietgegenstandes zurückzuführen sind, die von der mietenden Partei zu warten, erhalten bzw instand zu setzen sind, gelten sämtliche Ansprüche der mietenden Partei als ausgeschlossen.
5. Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften
Die mietende Partei ist bei Benützung des Mietgegenstandes verpflichtet, alle öffentlich rechtlichen Vorschriften, insbesondere alle baurechtlichen Vorschriften, einzuhalten. Soweit die vermietende Partei den Behörden für die Einhaltung derartiger Vorschriften verantwortlich ist, wird die mietende Partei über jeweilige Aufforderung der vermietenden Partei unverzüglich alle Maßnahmen treffen, die zur Einhaltung derartiger Vorschriften notwendig sind und die vermietende Partei schadlos halten.
6. Erhaltungspflicht, Rückstellung 
Die mietende Partei übernimmt den Mietgegenstand in dem in Punkt 1. beschriebenen Zustand, wie besichtigt. 
Sie verpflichtet sich, den Mietgegenstand pfleglichst zu behandeln. Sie wird den Mietgegenstand nach Beendigung des Mietvertrages unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Abnutzung in einem Zustand, der jenem entspricht, in dem sie ihn übernommen hat, besenrein und geräumt von sämtlichen Fahrnissen zurückstellen. Die mietende Partei ist verpflichtet, über die gewöhnliche Abnutzung hinaus gehende Schäden und Gebrauchsspuren zu beheben. Von der mietenden Partei ausgemalte Wände und Zimmerdecken sind in weißer Farbe zurückzustellen. 
Die mietende Partei verpflichtet sich, den Mietgegenstand und die im Mietgegenstand befindlichen und für diesen bestimmten Zu- und Ableitungen, technischen Geräte und Einrichtungen, die Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Heizungs- (einschließlich von zentralen Wärmeversorgungsanlagen) und sanitären Anlagen während der Dauer des Mietverhältnisses unter Ausschluss des § 1096 ABGB in einwandfreiem und gutem Zustand zu warten und instand zu halten. Die Nachweise über die Wartungen sind im Zuge der Rückstellung des Mietgegenstandes an die vermietende Partei zu übergeben.
Die mietende Partei erklärt, die vermietende Partei aus einer Verletzung dieser Instandhaltungspflicht schad- und klaglos zu halten. 
Der vorhandene Boden darf nicht mit einem anderen Bodenbelag beklebt werden und die Fliesen dürfen nicht angebohrt werden.
7. Änderungen im Mietgegenstand
Veränderungen des Mietgegenstandes (insbesondere bauliche Veränderungen) sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der vermietenden Partei zulässig.
Die mietende Partei haftet der vermietenden Partei unabhängig von eigenem Verschulden für alle Schäden, die am Mietgegenstand oder sonst am Haus aus solchen Arbeiten entstehen und hält die vermietende Partei für Schäden, die anderen Mietern im Haus oder Dritten entstehen, vollkommen schad- und klaglos.
Bei Beendigung des Mietverhältnisses kann die vermietende Partei nach ihrer Wahl die Herstellung des ursprünglichen Zustandes oder die Belassung des bestehenden Zustandes verlangen. Sämtliche Investitionen gehen jedenfalls ohne Anspruch auf Kostenersatz in das Eigentum der vermietenden Partei über. Die mietende Partei verzichtet ausdrücklich auf jeden Ersatz. Davon abweichende Vereinbarungen können zwischen den Vertragsparteien außerhalb dieses Vertrages schriftlich getroffen werden.
8. Untervermietung, Weitergabe
Die gänzliche oder teilweise, entgeltliche oder unentgeltliche Untervermietung, Weitergabe oder sonstige Überlassung des Mietgegenstandes ist ohne schriftliche Zustimmung der vermietenden Partei unzulässig.
9. Kaution
Die mietende Partei erlegt vor Vertragsabschluss durch Überweisung auf das von der vermietenden Partei bekanntgegeben Konto zur Sicherstellung für alle Ansprüche der vermietenden Partei aus diesem Mietvertrag eine Kaution in der Höhe von EUR ….
Die vermietende Partei ist berechtigt, sich aus dieser Kaution hinsichtlich aller Forderungen aus diesem Vertrag, die die mietende Partei bei Fälligkeit nicht erfüllt zu befriedigen. Die mietende Partei ist nicht berechtigt, eigene Forderungen gegen die Kaution aufzurechnen.
Wird die Kaution von der vermietenden Partei in Anspruch genommen, so ist die mietende Partei verpflichtet, sie unverzüglich wieder aufzufüllen.
Sofern nach Beendigung des Mietverhältnisses und Rückgabe des Mietgegenstandes feststeht, dass keine Forderungsrückstände seitens der mietenden Partei bestehen, ist die Kaution (verzinst mit dem Zinssatz für täglich fälliges Geld abzüglich der KESt und Kontoführungsgebühren) umgehend an diese zurückzuerstatten.
11. Betreten des Mietgegenstandes durch die vermietende Partei 
Die vermietende Partei oder ein von ihr Beauftragter ist befugt, den Mietgegenstand zwecks Neuvermietung oder bei beabsichtigtem Verkauf mit Miet- und/oder Kaufinteressenten im angemessenen Ausmaß nach vorheriger Anmeldung unter Einhaltung einer angemessenen Frist zu besichtigen. 
Auch sonst ist die vermietende Partei oder ein von ihr Beauftragter im angemessenen Ausmaß nach vorheriger Anmeldung zum Betreten der Mieträumlichkeiten berechtigt, um die Einhaltung der Vertragspflichten der mietenden Partei überwachen oder notwendige Hausreparaturen durchführen zu können. Bei Gefahr in Verzug kann die vermietende Partei oder ein von ihr Beauftragter den Mietgegenstand jederzeit, auch in Abwesenheit der mietenden Partei, betreten. Bei Abwesenheit hat die mietende Partei dafür zu sorgen, dass der Mietgegenstand in dringenden Fällen jederzeit zugänglich ist.
10. Aufrechnungsverbot
Die mietende Partei ist - ausgenommen bei Zahlungsunfähigkeit der vermietenden Partei - nicht berechtigt, allfällige Forderungen, die sie gegen die vermietende Partei haben sollte, gegen Forderungen der vermietenden Partei aufzurechnen, soweit die nicht im rechtlichen Zusammenhang mit dem Mietverhältnis stehen, gerichtlich festgestellt oder von der vermietenden Partei anerkannt wurden. 
11. Hausordnung
Die mietende Partei verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils gültigen Hausordnung. Es ist insbesondere verboten und stellt einen nachteiligen Gebrauch der Bestandsache und eine Störung der Hausgemeinschaft (§ 30 Abs 2 Z 3 MRG) dar, Gegenstände jeglicher Art auch nur vorübergehend im Hof, in der Einfahrt oder sonstigen Flächen, die nicht zum Mietgegenstand gehören, zu lagern. 
12. Sonstige Bestimmungen
Die vermietende Partei haftet nicht für Schäden durch Diebstahl, Brand oder Immissionen an den eingebrachten Waren und Gegenständen, gleichgültig welcher Art oder Ursache diese Einwirkungen sind. Weiters ist die Haftung der vermietenden Partei insoweit eingeschränkt, als diese nur für Fälle der groben Fahrlässigkeit und für Vorsatz einzustehen hat.
Mehrere Mieter haften für die Verpflichtungen nach diesem Mietvertrag solidarisch.
Haustiere dürfen nur nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung gehalten werden.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame Vereinbarung durch eine wirksame ersetzen, die der Intention der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
Die Vertragsparteien stellen übereinstimmend fest, dass mündliche Nebenabreden nicht bestehen.
Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen Vereinbarung, die von beiden Vertragsteilen unterfertigt ist.
Zusätze oder Erklärungen der mietenden Partei auf Zahlscheinen gelangen infolge maschineller Bearbeitung nicht zur Kenntnis der vermietenden Partei. Derartige Zusätze und Erklärungen können daher von der vermietenden Partei auch nicht stillschweigend zur Kenntnis genommen werden. Die mietende Partei erklärt ausdrücklich, sich nicht auf die stillschweigende Zustimmung der vermietenden Partei zu derartigen Zusätzen oder Erklärungen zu berufen.
Solange der vermietenden Partei von der mietenden Partei nicht eine andere Zustelladresse mitgeteilt wird, erfolgen Zustellungen aller Art an die Adresse des Mietobjektes mit der Wirkung, dass sie der mietenden Partei als zugekommen gelten. 
Dieser Mietvertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von welchen die vermietende Partei und die mietende Partei jeweils eine erhalten. 




…………………, am ……………………………..
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